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Pachflächen 
 
Die Stadt Büdingen vertreten durch den Magistrat 
der Stadt Büdingen verpachtet ab dem 11.11.2023 
nachstehende Pachtflächen: 
 
Gemarkung Michelau 
 
1. Flur 3 Flurstück 89, „Auf dem Wiebelstein“, 

Gesamtfläche 53.822 m², Grünfläche ca. 
22.507 m2 und Gehölz ca. 31.315 m².  
In Absprache mit der UNB des 
Wetteraukreises soll dieses Grundstück  
vorzugsweise mit Schafen oder Ziegen 
beweidet werden. Das Beweiden mit 
Rindern und Pferden ist ebenfalls möglich. 
Eine gemischte Beweidung der 
Gesamtfläche mit den vorbenannten 
Tierarten wäre hier das Ideal. Die Fläche 
darf mit einer Litze (Weidezaun) eingezäunt 
werden. Ein fester Zaun ist nicht gestattet 
(Anlage 1). 
Pachtpreis: 0,0125 €/m²  

 
2. Flur 1 Flurstück 54, „Die Sommerweide“, 

Grünfläche, Teilfläche, 
Los 1 mit 6.018 m² und 
Los 2 mit    800 m² (Anlage 2, Blatt 1 und 2), 
Pachtpreis: 0,02 €/m² 

 
3. Flur 2 Flurstück 1/5, „Die Waldwiesen“, 

Grünfläche,  
Teilfläche ca. 2.850 m² (Anlage 3), 
Pachtpreis: 0,0125 €/m² 

 
Pachtinteressenten wenden sich bitte schriftlich bis 
zum 31.10.2022 an die Stadtverwaltung Büdingen, 
Stadtbauamt, Marion Türck, Eberhard-Bauner-
Allee 16, 63654 Büdingen. 
 
Büdingen, den 30.09.2022 
 
Benjamin Harris 
Bürgermeister 

 

 
Anlage1 

 

 
Anlage 2 Blatt 1 
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Anlage 2 Blatt 2 

 

 
Anlage 3 

______ 
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Nachrücken von Bewerbern in die am 14. März 
2021 gewählte Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Büdingen 
 
Frau Sabine Dönges, Freie Wählergemeinschaft 
Büdingen e. V. (FWG Büdingen), hat mir 
gegenüber schriftlich auf ihr Mandat in der 
Stadtverordnetenversammlung verzichtet. Als 
nächste noch nicht berufene Bewerberin des 
Wahlvorschlages der Freien Wählergemeinschaft 
Büdingen e. V. (FWG Büdingen) rückt Frau 
Stefanie Lange-Bielinski, Tränkweg 8, 63654 
Büdingen, in die Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Büdingen nach. 
 

Gegen vorstehende Feststellung sind die 
Rechtsmittel der §§ 25 bis 27 des 
Kommunalwahlgesetzes gegeben, wonach jeder 
Wahlberechtigte binnen einer Ausschlussfrist von 
2 Wochen nach der Bekanntmachung Einspruch 
beim Gemeindewahlleiter einlegen kann. Wer nicht 
die Verletzung eines eigenen Wahlrechtes rügt, 
muss 100 Unterstützungsunterschriften für seinen 
Einspruch beifügen, damit dieser zulässig ist. 
 
63654 Büdingen, 19.10.2022 
 
Sven Teschke 
Gemeindewahlleiter 
______ 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
 
Ich habe zur 30. öffentlichen Sitzung des Haupt- 
und Finanzausschusses der Stadt Büdingen 
eingeladen. 
 
Sitzungstermin: Montag, 24.10.2022, 19:00 Uhr  
Sitzungsort: Sitzungssaal des Magistrats, 

Eberhard-Bauner-Allee 16, 
 63654 Büdingen 

 
Tagesordnung: 
 
1 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2 Bericht des Kämmerers über die 

Kassenlage gemäß Begleitbeschluss 6 zum 
Haushalt 

3 Informationen gem. § 8 der 
Haushaltssatzung 

4 Informationen gem. Begleitbeschlüssen 
5 Büdingen, Stadtteil Büdingen Bund-Länder-

Programm „Lebendige Zentren“  Hier: 
Modernisierungsrichtlinie für private 
Sanierungsmaßnahmen für das 
Fördergebiet "Südliche Altstadt" 

6 Auflösung und Eingliederung der Büdinger 
Tourismus und Marketing GmbH in die 
Stadtverwaltung Büdingen 

7 Verschiedenes 
 
Ulrich Majunke 
Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses 
______ 
 


